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Präimplantationsdiagnostik bedeutet
eine gezielte genetische Diagnostik an
einzelnen embryonalen Zellen nach ei-
ner In-vitro-Fertilisation (IVF) vor einer
Implantation. Wenn festgestellt wird,
daß Embryonen nicht von der unter-
suchten genetischen Störung betrof-
fen sind, kann ein selektiver Transfer
dieser Embryonen durchgeführt wer-
den. Nach den bisherigen Erfahrungen
mit einem ansonsten unselektierten
Transfer wird in ca. 20% eine bioche-
misch feststellbare Schwangerschaft,
und in weniger als 10% aller Fälle die
Geburt eines Kindes pro Transfer und
Zyklus erreicht (8. World Congress on
In Vitro Fertizilation and Alternate As-
sisted Reproduction, Kyoto 1993).

Eine Präimplantationsdiagnostik an to-
tipotenten embryonalen Zellen ist
embryonenverbrauchend und deshalb
nach geltender Rechtslage in Deutsch-
land zur Zeit nicht zulässig, da das Em-
bryonenschutzgesetz generell
embryonenverbrauchende Unter-
suchungen verbietet. Da totipotente
Embryonalzellen Embryonen im Sinne
des Gesetzes sind, dürfen solche
totipotenten Zellen auch einzeln nicht
zu Untersuchungszwecken „ver-
braucht“ werden. Aufgrund des
Embryonenschutzgesetzes wäre eine
Präimplantationsdiagnostik aber nicht
verboten, wenn diese an differenzierten
Zellen des Embryos durchgeführt wird,
und wenn die Diagnostik zur Herbei-
führung einer Schwangerschaft dient.
Nach den Richtlinien zur Durchführung
des intratubaren Gametentransfers, der
In-vitro-Fertilisation mit Embryotrans-
fer und anderer verwandter Methoden
(Dt Ärztebl 91(1994)C43-C47) ist die In-
vitro-Fertilisation eine Maßnahme zur
Behandlung der Sterilität und unterliegt
als solcher den von der Ärztekammer
als Bestandteil der Berufsordnung be-
schlossenen Richtlinien. Insofern wäre
gegenwärtig eine In-vitro-Fertilisation
ausschließlich zum Zwecke der präim-
plantativen genetischen Diagnostik
nicht zulässig. Entsprechend den
Richtlinien könnte sie darüberhinaus
nur verheirateten Paaren zugänglich
gemacht werden.

Die GfH erkennt an, daß Eltern in der
Präimplantationsdiagnostik insofern
eine Möglichkeit der vorgeburtlichen
Diagnostik sehen, als hierbei eine sog.

„Schwangerschaft auf Probe“ und ein
Schwangerschaftsabbruch mit der kör-
perlichen Belastung der Schwangeren
und der seelischen Belastung des Paa-
res vermieden werden können. Als
Nachteil dieses Diagnoseverfahrens
werden die bekannten Probleme der
IVF wie die Technisierung des
Reproduktionsvorganges, die körperli-
che und seelische Belastung der Frau
durch die Umstände der IVF und deren
Wiederholung sowie die Gefahren einer
Mehrlingsschwangerschaft gesehen.
Solange die diagnostische Sicherheit
einer speziellen Untersuchung nicht
bekannt ist, wird ein Präimplanta-
tionsdiagnostik in jedem Einzelfall
durch eine konventionelle Pränatal-
diagnostik kontrolliert werden müssen.

Die GfH ist der Auffassung, daß eine
im Rahmen der (berufs)rechtlichen
Regelungen zulässige Präimplantati-
onsdiagnostik grundsätzlich allen
Frauen zur Verfügung stehen sollte, die
ein spezielles genetisches Risiko für
eine schwerwiegende kindliche Er-
krankung oder Entwicklungsstörung
tragen und dieses Risiko mit dieser
Methode abklären lassen möchten. In-
sofern kann auf die Stellungnahmen
zur Pränataldiagnostik verwiesen wer-
den (s. Stellungnahme zur vor-
geburtlichen Diagnostik und zum
Schwangerschaftsabbruch, Med. Ge-
netik 5(1993)176, und Stellungnahme
zur Neufassung des § 218a StGB,
medgen 7(1995)260–261). Wegen der
genannten inhärenten Probleme einer
Präimplantationsdiagnostik wären je-
doch hohe Anforderungen an die
Rahmenbedingungen zu stellen. Dies
beträfe insbesondere die Beratung mit
der Abwägung von genetischen Risi-
ken und den Problemen und Risiken
der Untersuchungsmethode. Deshalb
werden folgende Voraussetzungen als
unabdingbar für die Einführung von
Präimplantationsdiagnostik in die me-
dizinische Praxis angesehen:

1. Eine Präimplantationsdiagnostik
darf nur nach einer vorausgehenden
genetischen Beratung durchgeführt
werden.

2. Die Indikationsstellung zur Präim-
plantationsdiagnostik darf nur im Rah-
men einer solchen genetischen Bera-
tung erfolgen.

3. Die genetische Untersuchung an
embryonalen Zellen muß an die ent-
sprechenden Fachkunden gebunden
sein.

4. Präimplantationsdiagnostik darf
nicht im Sinne einer Screeningunter-
suchung bei reproduktionsmedizini-
scher Indikation zur IVF routinemäßig
durchgeführt werden.

5. Vor der eventuellen Einführung von
Präimplantationsdiagnostik in die me-
dizinische Praxis bedürfen die ge-
nannten Voraussetzungen einer be-
rufsrechtlichen Verankerung.

Die GfH sieht bei der genetischen
Präimplantationsdiagnostik die glei-
chen Gefahren und Mißbrauchsmög-
lichkeiten wie bei der konventionellen
Pränataldiagnostik. Diese bestehen
vor allem im Einsatz dieses Verfahrens
für im engeren Sinne nicht medizini-
sche Fragestellungen. Insofern kann
auf frühere Stellungnahmen verwiesen
werden (Stellungnahme zur pränatalen
Geschlechtsdiagnostik, Med. Genetik
2(1990;2/3)8, und Stellungnahme zur
pränatalen Vaterschaftsdiagnostik,
medgen 4 (1992; 2) 12). Die Gefahr ei-
nes Mißbrauchs wird bei der Präim-
plantationsdiagnostik jedoch höher
eingeschätzt, da es bei diesem Ver-
fahren zu einer Trennung der Untersu-
chungstechnik von der Schwanger-
schaft kommt. Einem Mißbrauch wäre
durch strikte Regelungen mit Begren-
zungen des Anwendungsbereiches
auf medizinische Problemstellungen
im engeren Sinne entgegenzuwirken.
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